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Fachprüfungsordnung 

(Studiengangspezifische Bestimmungen)  

für den Bachelorstudiengang „Wirtschaftsingenieur-

wesen“ an der Hochschule Hamm-Lippstadt vom 

20.01.2022 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hoch-

schulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschul-

gesetz – HG) vom 16.09.2014 (GV. NW 2014 S. 547), 

zuletzt geändert durch das Gesetz zur weiteren Ände-

rung des Hochschulgesetzes und des Kunsthochschul-

gesetzes vom 30.11.2021 (GV. NRW. S. 1209a bis 

1226a) hat der Departmentrat des Departments Lip-

pstadt 1 der Hochschule Hamm-Lippstadt die folgende 

Fachprüfungsordnung erlassen. Diese Ordnung gilt nur 

in Verbindung mit der Rahmenprüfungsordnung für die 

Bachelorstudiengänge an der Hochschule Hamm-Lip-

pstadt.  

§ 1 ZIEL DES STUDIUMS 

Das Bachelorstudium in dem Studiengang „Wirt-

schaftsingenieurwesen“ vermittelt den Studentinnen 

und Studenten unter Berücksichtigung der Anforderun-

gen und Veränderungen in der Berufswelt die erforder-

lichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Metho-

den sowie notwendige Schlüsselqualifikationen im Be 

reich Wirtschaftsingenieurwesen mit den ingenieurwis-

senschaftlichen Disziplinen Elektrotechnik und Maschi-

nenbau, so dass sie zu interdisziplinärer, wissenschaft-

licher Arbeit und Kommunikation, zur kritischen Einord-

nung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und zu ver-

antwortlichem Handeln befähigt werden. Die Vermitt-

lung von Steuerungskompetenzen sowie die Durchfüh-

rung eines Praxis-/Auslandssemesters als integraler 

Bestandteil des Studiengangs soll die Studentinnen 

und Studenten befähigen, die erworbenen fachlichen 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden erfolgreich im 

Berufsleben umzusetzen bzw. in einem neuen Kultur-

kreis zu vertiefen. Die Studentinnen und Studenten 

können durch das Angebot von Wahlpflichtmodulen ih-

ren Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen aktiv 

gestalten. Die Bachelorprüfung beendet die Berufsqua-

lifizierung in dem Bachelorstudiengang an der Hoch-

schule Hamm-Lippstadt. 

§ 2 AKADEMISCHER GRAD 

Sind alle erforderlichen Prüfungsleistungen im Rahmen 

des Bachelorstudiums erbracht, verleiht die Hoch-

schule Hamm- Lippstadt im Studiengang „Wirtschaft-

singenieurwesen“ den akademischen Grad Bachelor 

of Engineering (B. Eng.). Darüber wird eine Urkunde 

ausgestellt. 

§ 3 REGELSTUDIENZEIT 

(1) Bei dem Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 

handelt es sich um einen Studiengang mit einer Re-

gelstudienzeit von sieben Semestern im Vollzeitstu-

dium. Das Studium kann nur im Wintersemester auf-

genommen werden. Das Studienvolumen umfasst 

30 Leistungspunkte (LP) - auch als Credit Points 

(CP) bezeichnet - pro Semester der Regelstudien-

zeit. In diesem Rahmen wird ein Praxis-/ Auslands-

semester im Umfang von 30 Leistungspunkten ab-

solviert.  

(2) Für die gesamte Arbeitsbelastung des Studiums ein-

schließlich der Präsenzzeiten, Praktika, Vor- und 

Nachbereitungen sowie der Bachelorarbeit werden 

insgesamt 210 Leistungspunkte vergeben. Davon 

entfallen 170 Leistungspunkte auf den Pflichtbe-

reich, 30 Leistungspunkte auf den Wahlpflichtbe-

reich und 10 Leistungspunkte auf die Bachelorar-

beit. 

(3) Sobald insgesamt 210 Leistungspunkte im Rahmen 

der Bachelorprüfung erreicht sind, können keine 

weiteren Leistungspunkte aus den gemäß Studien-

plan zu absolvierenden Modulen erworben werden. 

(4) Die Hochschule Hamm-Lippstadt erstellt auf der 

Grundlage dieser Prüfungsordnung ein Modulhand-

buch, welches Auskunft gibt über Bestandteile, Um-

fang, Inhalt und Ziele aller Module und über die not-

wendigen Vorkenntnisse. Das Modulhandbuch en-

thält weiterhin einen Studienplan für den 

Studiengang. 

§ 4 BACHELORPRÜFUNG 

 Die Bachelorprüfung besteht aus: 

(1) Einem Pflichtbereich mit 170 LP und Modulprüfun-
gen in den unten aufgeführten Modulen  
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Modulname Fach-
semes-
ter 

Leis-
tungs-
punkte 

Submo-
dul ent-
halten: 
Prakti-
kum (P) / 
Seminar 
(S)  

Mathematik I 
 

1 5  

Technische Mechanik I inkl. 
Physik I 
 

1 5  

Volkswirtschaftslehre 
 

1 5  

Technisches Zeichnen und 
CAD, darin enthalten 
Submodul Praktikum 
 

1 5 
 
 
 

 
 

P 

Grundlagen der Informatik 
 

1 5  

Grundlagen der Be-
triebswirtschaftslehre 
 

1 5  

Mathematik II 
 

2 5  

Technische Mechanik II inkl. 
Maschinentechnik, darin 
enthalten 
Submodul Praktikum 
 

2 5 
 
 
 

 
 

P 

Grundlagen Elektrotechnik I 
 

2 5  

Werkstoffkunde und Physik 
II 
 

2 5  

Externes Rechnungswesen 
 

2 5  

Konstruktionstechnik 
 

2 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathematik III 3 5  

Grundlagen der Fertigung-
stechnik 
 

3 5  

Elektronik I, darin enthalten 
Submodul Praktikum 
 

3 5 
 

 
P 

Betriebliche Infor-
mationssysteme 
 

3 5  

Kostenrechnung und Con-
trolling 
 

3 5  

Grundlagen Elektrotechnik II 3 5  
 

Angewandte Mathematik 
und Statistik 
 

4 5  

Investition und Finanzierung 4 5  
 

Elektronik II, 
darin enthalten 
 
Submodul Praktikum 
 

4 5 
 
 

 
 
 

P 

Mess- und Regelungstech-
nik 
 

4 5  

Praxis-/Auslandssemester 
 

5 30  

Seminar English for Engine-
ers (Lehre und Prüfung in 
englischer Sprache) 
 

6 5  

Seminar Unternehmensethik 
und Change Management 
 

6 5  

Projektarbeit 
 

6 10  

Seminar Personalführung 
und Projektmanagement 
 

7 5  

Wirtschafts- und Ar-
beitsrecht 
 

7 5  

 

(2) Einem Wahlpflichtbereich im Umfang von 30 Leistungs-
punkten. Die Studierenden schließen von den 18 wähl-
baren Wahlpflichtmodulen sechs Module erfolgreich ab. 
Das Modulhandbuch gibt Empfehlungen für sinnvolle 
Wahloptionen. Die insgesamt 18 wählbaren Module sind 
gemäß untenstehender Tabellen den drei folgenden 
Wahlpflichtprofilen zugeordnet:   

 Qualitätsmanagement 
 

 Marketing- und Vertriebsmanagement 
 

 Supply Chain Management 
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Im Wahlpflichtbereich stehen die nachfolgend aufgeführ-

ten Module zur Auswahl 

 
Wahlpflichtprofil Qualitätsmanagement 

 
Modulname Fach-

semes-
ter 

Leis-
tungs-
punkte  

Submodul 
enthalten: 
Praktikum (P) 
/ Seminar (S) 

Qualitätsmanagement, 
Arbeits- und Produk-
tionssysteme 
 

4 5   

Werkstoff- und Bauteil-
prüfung, darin enthal-
ten 
Submodul Praktikum 
 

4 5 
 
 
 

 
 
 

P 

Lean Management, 
darin enthalten 
Submodul Praktikum 
 

6 5 
 
 

 
 

P 

Werkzeuge und Me-
thoden des Qualitäts-
managements I 
 

6 5  

Umwelt-, Produkt- und 
Prozessdatenmanage-
ment 
 

7 5  

 Werkzeuge und Me-
thoden des Qualitäts-
managements II, darin 
enthalten 
Submodul Praktikum 
 

7 5 
 
 
 

 
 
 

P 

 

 
Wahlpflichtprofil Supply Chain Management 

 
Modulname Fach-

semes-
ter 

Leis-
tungs-
punkte 

Submodul 
enthalten: 
Praktikum 
(P) / Seminar 
(S) 

Produktionsplanung 
und -steuerung 
 

4 5  

Grundlagen des SCM - 
Strategien und Instru-
mente 
 

4 5  

Dienstleistungs- und 
Qualitätsmanagement, 
darin enthalten 
 
Submodul Seminar 
 

6 5 
 
 
 

 
 
 
 

S 

Vertiefung SCM: Be-
schaffung und Produk-
tion 
 

6 5  

Operations Research 
 

7 5  

Vertiefung SCM: 
Logistikmanagement 
 

7 5  

 

 

 

 

 
Wahlpflichtprofil Marketing- und Vertriebsmanagement 

 
Modulname Fach-

semes-
ter 

Leis-
tungs-
punkte 

Submodul ent-
halten: Prakti-
kum (P) / Semi-
nar (S) 

Strategisches         
Marketing 
 

4 5  

Preis- und Vertrieb-
smanagement 
 

4 5  

Angewandte 
Marktforschung (Prak-
tikum) 
 

6 5   

Product Service Sys-
tems 
darin enthalten 
Submodul Praktikum 
 

6 5 
 
 

 
 
 

P 

Digital Business 
Transformation (Prak-
tikum) 
 

7 5   

CRM Geschäftspro-
zesse und Pro-
zessanalyse, darin 
enthalten 
Submodul Praktikum 
 
 
 

7 5 
 
 
 

 
 
 
 

P 

 

Das Wahlpflichtprofil kann zum Abschluss des Studiums 

separat ausgewiesen werden, wenn mindestens vier 

Wahlpflichtmodule aus demselben Wahlpflichtprofil er-

folgreich abgeschlossen wurden. 

(3) Der Bachelorarbeit im Umfang von 10 Leistungs-

punkten, welche dem 7. Fachsemester zugeordnet 

ist. 

(4) Die in (1) und (2) als Submodule ausgewiesenen 

Praktika und Seminare des Pflicht- und Wahlpflicht-

bereiches werden im 1. und 2. Fachsemester mit be-

standen / nicht bestanden bewertet. Ab dem 3. bis 

7. Fachsemester werden die Submodule benotet. 

Die Gewichtung des Submoduls innerhalb des Mo-

duls wird auf 3/10 festgelegt. Ein Submodul muss 

mit der Note 4,0 oder besser bestanden werden. 
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§ 5 IN-KRAFT-TRETEN 

(1) Diese Fachprüfungsordnung für den Bachelor-

studiengang Wirtschaftsingenieurwesen tritt 

nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mit-

teilungen der Hochschule Hamm-Lippstadt in 

Kraft.  

(2) Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 

Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des 

Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz 

– HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- o-

der   Formvorschriften   des   Ordnungs-   oder   

des   sonstigen autonomen Rechts der Hoch-

schule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-

kanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn 

 
a. die Ordnung ist nicht ordnungsge-

mäß bekannt gemacht worden, 

b. das Präsidium hat den Beschluss des 

die Ordnung beschließenden Gremi-

ums vorher beanstandet, 

c. der Form- oder Verfahrensmangel ist 

gegenüber der Hochschule vorher 

gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache 

bezeichnet worden, die den Mangel 

ergibt, oder  

d. bei der öffentlichen Bekanntmachung 

der Ordnung ist auf die Rechtsfolge 

des Rügeausschlusses nicht hinge-

wiesen worden. 

 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Departmentrats 
Lippstadt 1 der Hochschule Hamm-Lippstadt am 20.01.2022. 

 
Hamm, den 14.02.2022 
 
 
gez. Prof. Dr.-Ing. Kira Kastell 
Präsidentin der Hochschule Hamm-Lippstadt  
 

 

 


